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Abs.: BUND-Bensheim, Andreas Rossa, Landgrafenstraße 14, 64625 Bensheim
Bensheim 13.06.2019

An: info@s2ip.de; Gemeinde Lautertal

Betreff: Stellungnahme des BUND-Bensheim im Auftrag des 
Landesverbandes des BUND-Hessen:

Bauleitplanung der Gemeinde Lautertal: Bebauungsplan „Im Schmelzig“ im
Ortsteil Elmshausen

Der BUND-Bensheim lehnt die Bauleitplanung der Gemeinde Lautertal zum:
Bebauungsplan „Im Schmelzig“ im Ortsteil Elmshausen ab!

Begründung zur Ablehnung des Bebauungsplans „Im Schmelzig“ im Ortsteil 
Elmshausen:

In den Jahren 1992 bis 2012 hat die Landwirtschaftsfläche bundesweit um 
rund 860.000 ha abgenommen, was fast der gesamten Landwirtschaftsfläche 
Hessens entspricht, die rund 884.500 ha umfasst. Ein weiter zunehmender 
Flächenverbrauch ist so nicht mehr akzeptabel, sowohl in Bezug auf 
Artenvielfalt als auch auf die Nahrungsmittelerzeugung. 

Der allgemein beklagte Artenrückgang betrifft vor allem die sogenannten 
Offenlandarten, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten alleine in Hessen die landwirtschaftliche 
Nutzfläche um mehr als 40.000 ha abgenommen hat. Der Humusschicht 
unversiegelter Böden, Wiesen und strukturreicher Grünflächen kommt eine 
hohe Bedeutung für den Klimaschutz zu, denn dort sind enorme Mengen 
Kohlenstoff gebunden und weiterhin speicherfähig.

Der BUND geht davon aus, dass der Bedarf an freistehenden Häusern für die 
Eigenentwicklung Lautertaler Bürgerinnen und Bürgern in einem  
Neubaugebiet nicht in dem Umfang vorhanden ist, wie die Planung aufgestellt 
ist. Insofern sollte die Entwicklung eines bedarfsorientierten 
Bebauungsgebietes seitens der Gemeinde nur für eine nachgewiesene, 
nachvollziehbare notwendige regionale Erweiterung für Wohnbebauung, 
erfolgen, also nur für eine kleine Bedarfsorientierte Fläche von wenigen 
Bauplätzen.

Der BUND ist ein anerkannter 
Naturschutzverband nach § 63 
Bundesnaturschutzgesetz. Spenden sind
steuerabzugsfähig. Erbschaften und 
Vermächtnisse an den BUND sind von 
der Erbschaftssteuer befreit. Wir 
informieren Sie gerne.

mailto:info@s2ip.de


Berücksichtigt werden muss auch die Planung von 66 Wohneinheiten auf dem 
Gelände der Firma Destag in Reichenbach, die weitgehend auf bisher schon 
genutzten Flächen stattfinden soll.

In der Begründung auf Seite 5 wird davon gesprochen dass die Gemeinde 
Lautertal keine eigenen Flächen zur Innenentwicklung besitzt und auch keine 
gewerblichen Brachflächen oder Konversionsflächen vorhanden wären. 
Gleichzeitig wird jedoch die o.g Destag Fläche in Wohnbebauung 
umgewandelt. Daher ist diese Aussage definitiv falsch im Bebauungsplan und 
allein dadurch ist dieser schon abzulehnen.

Insofern ist die Planung offensichtlich auf freihändigen Verkauf vorgesehen. 
Dies widerspricht jedoch dem sorgfältigem Umgang mit dem Schutzgut Grund 
und Boden.

Der gerade in Bensheim verabschiedete Luftreinhalteplan zeigt besonders in 
der stark befahrenen Nibelungenstrasse auf, das Gemeinden wie Lautertal 
nicht ohne Berücksichtigung der Verkehrssituation in Engpässen in Bensheim 
wie dem Ritterplatz, wo die Stickstoffemmissionen gerade durch den 
Odenwald Verkehr kritisch sind, erfolgen dürfen. Wohnbebauungen ohne 
Folgeabschätzungen oder definierten ÖPNV-Verkehr sind daher intensiv zu 
begründen was aber bei der Planung nicht erfolgt ist.

Genauso ist die Abwasser- und Entwässerungssituation unübersichtlich und 
dem Anschein nach genauso wenig Gutachterlich geklärt und damit höchst 
fragwürdig wie die Brückensituation der Hauptzufahrt.

Es kann nicht sein das eine Versickerung von Oberflächenwasser nicht 
erfolgen darf wegen Trinkwasserförderung, aber eine Brauchwassernutzung 
nur empfohlen wird. Dieses wäre aber zwingend notwendig. Es ist nicht 
Aufgabe in Bensheim Hochwasserschutz für die Lauter zu betreiben. Eine 
Entwässerung über die Lauter kann zu verstärkender Hochwasserproblematik 
führen.

Die Planungen zur Entwässerung erscheinen mit der Dimensionierung der 
Leitungsrohre gerade bei Extremereignissen nicht ausreichend. Auch dies 
müsste mittels qualifizierten Gutachten belegt werden.

Die Planungsfläche trägt zur Erhaltung der Frischluft-Zufuhr durch die Kalt-
Luft-Entstehungsgebieten bei und verbessert gerade in Zeiten wie jetzt das 
örtliche Mikroklima. 

Das Artenschutzrechtliche Gutachten beruht auf einer Auswertung von 2015 
mit Begehungen aus 2011. Dies ist nicht akzeptabel und müsste auf einen 
aktuellen Stand gebracht werden.



Unklar ist die Statische Brückensituation, in Bensheim wäre eine verkehrliche 
Erschließung eines Neubaugebietes über solch eine Brücke vollkommen 
indiskutabel. Die Brücke sieht augenscheinlich aus als wenn sie ihre besten 
Jahre hinter sich hätte. Es fehlen Statikgutachten über den Zustand der Brücke
und die Eignung für Fußgänger, Radfahrer, Auto- und Schwerlastverkehr, 
Haltbarkeit, Sicherheitsabstand usw. Gleiches gilt für die bestehenden 
Strassen im Plangebiet die einer Grundsanierung bedürfen und für 
Schwerlastverkehr eher ungeeignet erscheinen, da der Untergrund wohl 
fraglich ist und nicht dem heutigem Standard entspricht.

Auch ist unklar wem die Strasse nach Erschließung verantwortlich gehören 
wird und damit für den Unterhalt verantwortlich ist. Standard sind auch LED 
Lampen die dimmbar sind.

Auch das Verkehrsgutachten das wohl während der halbseitigen Sperrungen 
in Elmshausen erfolgte ist abzulehnen, denn in dieser Zeit erfolgte viel 
Nebenverkehr über bekannte Schleichwege oder auch Hochstädten und 
müsste daher neu aufgestellt werden

Die Versorgungsleitungen sind ebenfalls unklar. Es fehlt eine schriftliche 
Zusage der gesamten Versorgung des Plangebietes mit Gasleitungen zum 
Beispiel durch das GGEW. Insofern geht der BUND-Bensheim davon aus 
vorrangig mittels erneuerbaren Energien wie Luft-Wärme Pumpen oder 
Pelletanlagen Hauswärme erzeugt werden müsste. Dies ist jedoch nicht 
festgeschrieben. Ölheizungen mit Tankanlagen in Wasserschutzgebieten sind 
weder zeitgemäß noch sinnvoll und müssten daher festgeschrieben untersagt 
werden. 

Auch sinnvoll wäre eine konsequente Solare Nutzung die ebenfalls 
festgeschrieben sein müsste es aber nicht ist.

Insofern ist der Bebauuungsplan in der jetzigen Form abzulehnen.

Wenn die angesprochenen Punkte berücksichtigt, bzw. geklärt sind, kann eine 
nochmalige Prüfung erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Rossa

Vorsitzender BUND-Bensheim
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Betreff:  Ihr Schreiben vom 06.05.2019 

    

Aufstellung bzw. Änderung eines Bebauungsplans –  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Volk, 
 
der o.g. Bebauungsplanentwurf ist uns als Bündelungsstelle des Kreises Bergstraße im Rahmen der 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB übersandt worden. 
 
In Zusammenarbeit mit den von der Planung berührten Fachbereichen unseres Hauses 
(Kreisausschuss und Landrat) äußern wir uns hierzu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wie folgt:  
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Festsetzungen 
 
1. Bezüglich der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im WA3 wird für ein 

Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen eine maximale Firsthöhe von 8 m vorgesehen, während 
im WA2 (bei gleicher Traufwandhöhe) bei einem Gebäude mit einem Vollgeschoss sogar 
maximal 9 m Firsthöhe zulässig sind. Wir bitten, die Festsetzung zu prüfen bzw. in der 
Begründung entsprechend darzulegen. 
 

2. Unter Punkt A.2 wird eine abweichende Bauweise mit einer Begrenzung der Gebäudelänge auf 
maximal 20 m festgesetzt. Wir regen an, in der Nutzungsschablone bzw. der Legende zu 
vermerken, dass es sich um eine abweichende Bauweise handelt. 
 

3. Bezüglich der Hausformen sind im Plangebiet laut Festsetzung A.2 „nur Einzelhäuser bzw. 
Einzel- und Doppelhäuser“ zulässig (vgl. auch Schallgutachten, Kapitel 1). Gemäß 
Nutzungsschablone werden demgegenüber nur Einzelhäuser vorgesehen und laut Begründung, 
Seite 13, „Zweifamilien- und Doppelhäuser (…) durch Festsetzung des Bebauungsplans 
verbindlich ausgeschlossen“. Wir bitten um Klarstellung. 
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4. Festsetzung A.5 nimmt Bezug auf eine Straßenbegrenzungslinie. Wir regen an, diese 
zeichnerisch festzusetzen. 

 

5. Die Fläche der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten privaten Grünfläche befindet sich 
auf den bereits ausparzellierten Wohngrundstücken im 10 m-Schutzstreifen eines 
Fließgewässers. Die Baufenster der östlich benachbarten Allgemeinen Wohngebiete mit den 
Kennziffern 1a und 3 schließen (größtenteils) direkt an diese mit Pflanzbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) überlagerte private Grünfläche an. Gemäß Begründung zu Maßnahme V05, Kapitel 
I.1.11.1, kann diese private Grünfläche „den angrenzenden Wohngrundstücken … mit verkauft 
werden“. Aufgrund der Festsetzung des Baufensters erscheint hier die Gefahr gegeben, dass 
bspw. eine mögliche Gartennutzung der jeweiligen Wohngrundstückseigentümer 
(unzulässigerweise) in den Gewässerschutzstreifen erweitert wird. Wir verweisen deshalb 
ausdrücklich auf die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde wie auch der Unteren 
Wasserbehörde und empfehlen zur Sicherung des Planungsziels, hier z.B. die Festsetzung einer 
öffentlichen Grünfläche vorzuziehen.  

 

6. Wir bitten im Hinblick auf die Verkündung auf der Planurkunde zu vermerken, an welcher Stelle 
DIN-Normen einsehbar sind. 

 
Begründung 
 
7. Gemäß Begründung, Seite 14, ist noch nicht abschließend geklärt, ob die vorhandenen Brücken 

zur Erschließung des Neubaugebietes ausreichen oder hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit erneuert 
werden müssen. Ebenso besteht hinsichtlich der Durchführbarkeit der Entwässerung nach wie 
vor Unklarheit, da ein Genehmigungsantrag seitens des RP Darmstadt bislang „nicht positiv 
beurteilt“ wurde (Seite 15). Inwiefern der geplante Einbahnstraßenverkehr im Schiffersackerweg 
mit den Anforderungen an das vorhandene Trinkwasserschutzgebiet vereinbar ist (Begründung, 
Seite 9), lassen die Unterlagen ebenfalls weitgehend offen (– ebenso wie die Notwendigkeit des 
Anschlusses, s. Punkt 3 der Stellungnahme der UNB).  
Wie bereits in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2014 weisen wir deshalb darauf hin, dass 
durch die Rechtsprechung geklärt ist, dass ein Bebauungsplan nicht erforderlich im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB ist, wenn er aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer oder auf 
unabsehbare Zeit der Vollzugsfähigkeit entbehrt. Wir bitten daher im Hinblick auf das Gebot der 
Konfliktbewältigung, offene Fragen bezüglich der Erschließung (ggf. gutachterlich) im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens zu klären. 
 

8. Alle Festsetzungen bedürfen einer städtebaulichen Begründung. In einem 
Verwaltungsstreitverfahren werden Festsetzungen regelmäßig für unwirksam erklärt, wenn die 
nach § 9 Abs. 1 BauGB erforderliche städtebauliche Begründung derselben nicht dargelegt 
wurde, mit der Folge, dass städtebaulich verfolgte Ziele nicht mehr durchsetzbar sind. Die 
Begründung sollte daher ergänzt / vervollständigt werden (z.B. Gebäudelängenbegrenzung, 
Mindestgrundstücksgröße). 
 

9. Auf der Ebene des Bebauungsplans wird gemäß Begründung, Kapitel II.1.3 und II.3.1, auf eine 

Alternativenprüfung verzichtet, mit dem Argument, dass die „Prüfung alternativer 
Siedlungsflächen (…) auf Ebene des Flächennutzungsplans“ bereits stattgefunden habe. Zur 
Durchführung von Alternativenprüfungen in der Bauleitplanung verweisen wir auf 
Brügelmann/Gierke BauGB § 2 Rn. 169-170: 
„Die Pflicht zur Prüfung von Alternativen besteht im Rahmen der Abwägung dem Grundsatz nach 
für alle Bauleitpläne und Planinhalte. Die Aufgliederung der Bauleitplanung auf mehrere 
Planstufen hat Auswirkungen auf den Inhalt und den Umfang der Alternativenprüfung auf der 
jeweiligen Ebene. Denn es können nur Alternativen zu den im jeweiligen Plan dargestellt bzw. 
festgesetzten Standorten geprüft werden. Die Ausweisungen im FPlan sind im Regelfall zum 
einen weniger detailscharf und auf die Darstellung der Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung ausgerichtet. Die Festsetzungen im BPlan sind dagegen detailschärfer, aber 
räumlich auf den jeweiligen Geltungsbereich begrenzt.“ 
 
Eine etwaige Ermächtigung zur Ungleichbehandlung der beiden Planungsebenen hinsichtlich der 
Alternativenprüfung ergibt sich hieraus u.E. nicht. Aufgrund des sich in der Detailtiefe 
unterscheidenden Planinhalts und -umfangs regen wir deshalb an, eine Alternativenprüfung nicht 
nur auf der Flächennutzungs-, sondern auch auf der Bebauungsplanebene durchzuführen.  
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Verkehrsuntersuchung 
 
10. Dem Verkehrsgutachten liegt gemäß Kapitel 3.2 (s. auch Begründung, Kapitel, I.1.3.1) die 

durchschnittliche Bewohnerzahl in Hessen auf Basis des Zensus 2011 mit 2,1 Einwohnern pro 
Wohnung zugrunde. Zwar wurde dieser hessische Durchschnittswert im Gutachten geringfügig 
auf 2,3 Einwohner je Wohnung erhöht. Ein Durchschnittswert berücksichtigt dennoch nicht 
spezifische Wohn- oder Standortgegebenheiten. So kann in Bezug auf das geplante Wohngebiet 
gerade ein Einfamilienhaus mit Garten auch für eine größere Personenanzahl (d.h. Eltern mit 
mind. 1 bis 2 Kindern) attraktiv sein. Im Falle einer entsprechenden worst-case-Betrachtung 
könnte die Haushaltsgröße gegenüber der bisherigen Annahme dementsprechend höher 
ausfallen. Wir regen deshalb an, die der Berechnung zugrunde gelegte Haushaltsgröße von 2,3 
Einwohnern pro Wohneinheit zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
 

11. In Tabelle 3 (Kapitel 3.3) wird die Anzahl der Kfz-Fahrten/Tag berechnet. Dabei wird der 
Besucher- und Wirtschaftsverkehr mit 9 Fahrten berücksichtigt. Diese 9 Fahrten entsprechen 
einem Anteil von 10 % der Einwohnerzahl (d.h. 10 % von 88 Einwohnern). Im vorigen Gutachten 
(2012) wurde demgegenüber mit 10 % der Kfz-Fahrten der Einwohner/Tag gerechnet (d.h. 10 % 
von 348 Kfz/Tag). Es stellt sich bezüglich des Besucher- und Wirtschaftsverkehrs deshalb die 
Frage, ob nun mit 10 % der 196 Kfz-Fahrten/Tag, d.h. 20 Fahrten, gerechnet werden müsste. Wir 
bitten um entsprechende Prüfung und ggf. Anpassung der Unterlagen. 
 

12. Gemäß Kapitel 5.1 fällt der Bestandsverkehr im Jahr 2018 (zwischen 677 und 770 Kfz/h) 
überraschenderweise deutlich geringer aus als im Gutachten aus dem Jahr 2012 (zwischen 905 
und 957 Kfz/h). Wir regen an, dies zu überprüfen.  

 
Schalltechnische Untersuchung 
 
13. Bezüglich dem Verkehrslärm der B47 liegen die in Tab. 6.1 für die Nacht ermittelten 

Beurteilungspegel mit 43,6 dB(A) und 43,7 dB(A) nur knapp unter dem Orientierungswert der DIN 
18005 mit 45 dB(A).  
Da es sich hierbei um Orientierungswerte handelt, darf von ihnen abgewichen werden. Allerdings 
kann auch bereits ein Unterschreiten dieser Werte abwägungsrelevant sein. 
Wir regen daher angesichts des Abwägungsbedarfs an, hierauf in der Begründung einzugehen. 

 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 

Vorliegend handelt es sich um die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen des § 4 (1) 
BauGB, demgemäß sich die Naturschutzbehörde neben der grundsätzlichen Problematik auch zum 
Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB hinsichtlich der 
landschaftspflegerischen, naturschutzrechtlichen und artenschutz-/biotopschutzrechtlichen Aspekte zu 
äußern hat. 
 
Gemäß § 1 (6) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u.a. die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Entsprechende Aussagen sind in Begründung/Umweltbericht zu treffen und untereinander 
abzuwägen. 
 
Gemäß einem Hinweis in der Begründung liegen endgültige Fassungen hinsichtlich der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung und zur artenschutzrechtlichen Prüfung nicht vor. Entsprechende Unterlagen 
sollen gem. diesem Hinweis jedoch im weiteren Verfahren erarbeitet, aktualisiert bzw. durch neue 
Bestandserfassungen überprüft werden. Aufgrund des langen Zeitablaufes seit der 
Bestandserfassung und der mittlerweile durch Verbrachung der Fläche eingetretenen und damit 
wesentlich veränderten Situation halten wir dies auch aus naturschutzrechtlicher Sicht für erforderlich. 
 
Begründung und Umweltbericht liegen somit noch nicht abschließend vor. 
 
Aus diesen Gründen behalten wir uns vor, erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen im 
Verfahren nach § 4 (2) BauGB eine detaillierte Stellungnahme abzugeben. 
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Wir geben zu den bisher vorgelegten Unterlagen folgende Hinweise: 
 
1. 
Bereits in der Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans (2011) wurde darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen der Beratungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes seitens der Unteren 
Naturschutzbehörde erhebliche Bedenken gegen die Siedlungsentwicklung für den Bereich „Im 
Schmelzig“ bestanden. Zustimmung wurde signalisiert, sofern 
a. der Auebereich der Lauter großräumig gesichert wird,  
b. die Bauhöhen landschaftsverträglich gestaltet werden,  
c. der deutlich durch einen Geländesprung und Gehölzbewuchs abgegrenzte obere Hangbereich 

(Parzelle Nr. 104/1) nicht in die Siedlungsfläche einbezogen wird.  
 

Im Rahmen unserer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans (2014) erläuterten wir unsere 
Bedenken bzw. gaben Hinweise und Anregungen. Zu der jetzt vorliegenden Planung nehmen wir zu 
den o.g. Punkten wie folgt Stellung: 
 
Zu 
a. Der Auebereich der Lauter wurde in der Entwurfsfassung von 2014 als Ausgleichsfläche (A 1) 

und in der nun vorliegenden Fassung in den Festsetzungen zum neuen B-Plan-Vorentwurf (April 
2019) als Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. In der Begründung zum B-Plan wird 
erläutert, dass „die ca. 100 m lange, überwiegend feldgehölzartige, ausgedehnte Böschung zur 
Lauter (Fläche 8 und 10 des Bestandes)“ erhalten bleibt. Im artenschutzrechtlichen Beitrag galt 
dieser Abschnitt als Vermeidungsmaßnahme V 05 und war vollständig zu erhalten, was auch 
künftig der Fall sein muss.  
Die hierbei beabsichtigte Festsetzung einer privaten Grünfläche mit ergänzender Festsetzung 
zum Gehölzerhalt halten wir jedoch im Hinblick auf die Sicherung des Gehölzbestandes für nicht 
zielführend. 
 
Wir empfehlen daher dringend, die Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung und die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen entlang der Lauter in das Eigentum der 
Gemeinde zu bringen, damit eine Ausnutzung der Fläche als zusätzliche Hausgartenfläche (bzw. 
z.B. Grünschnitt-Entsorgungsfläche, Entsorgungsbereich für beim Hausbau anfallenden 
Erdaushub (gerade auch aufgrund der Hängigkeit Richtung Westen), Fläche für Garten-/ 
Baumhäuser) schon durch die Eigentumsverhältnisse unterbunden wird. Eine Veräußerung 
dieser Flächen an die jeweiligen Parzelleneigentümer wird im Hinblick auf den Schutz des 
Ufergehölzes der Lauter seitens der UNB äußerst kritisch gesehen. 
 
Im Hinblick auf den Schutz dieser Flächen ist auch zu beachten, dass die Baufenster teilweise bis 
an die zu schützende Fläche heranreichen. Bei Ausnutzung der westlichen Baugrenzen entlang 
des Gehölzstreifens verbleibt damit kein Puffer (z.B. als Arbeitsraum bei erforderlichem 
Erdaushub für Baugruben!), so dass Erhaltung des Gehölzes und Ausnutzung der Baugrenze im 
Widerspruch stehen. Wir bitten daher die Festsetzung zu den Baugrenzen in diesen Bereichen zu 
überdenken. 
 
Ziffer 6 der textlichen Festsetzungen enthält unter „Private Grünfläche / Gehölzerhalt (V 05)“ die 
Regelung, dass Einfriedungen in einem Abstand unter 10,0 m zum Flurstück der Lauter 
unzulässig seien. Damit wird allerdings eröffnet, dass im südwestlichen Bereich des zu 
erhaltenden Gehölzbereiches Einfriedungen errichtet werden dürften. Wir bitten diese 
Festsetzung zu überdenken bzw. eine Regelung mit aufzunehmen, wonach im Bereich der 
Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern (…) 
keinerlei bauliche Anlagen (auch keine baugenehmigungsfreien baulichen Anlagen) errichtet 
werden dürfen. Anmerkung: Dies wird in der Begründung unter II.3.4 Schutzgut 
Oberflächengewässer auch so beschrieben. 
 
Hinsichtlich der Bestimmtheit der Festsetzungen zur Neuanpflanzung von Gehölzen in diesem 
Bereich sollten konkretisierende Regelungen zur Gehölzauswahl getroffen werden, um die 
Verwendung standortfremder und nichtheimischer Gehölze zu unterbinden. 
 

b. Der Anregung zur Begrenzung der Geschossigkeit für die oberste Bauzeile unterhalb der 
Böschung wurde bereits zur Entwurfsfassung 2014 weitgehend gefolgt. Allerdings wird für die 
Parzelle 105/13 im WA 1a eine Firsthöhe von 10,50 m festgesetzt. Wir bitten, dies zu 
überdenken. 
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c. Gegen die Bebauung oberhalb des durch einen Geländesprung und Gehölzbewuchs 
abgegrenzten Hangbereichs (auf Parzelle 104/2 (ehemals 104/1)) an der verlängerten 
Sachsenhäuser Straße (Schmelzigweg) bestehen trotz der Reduzierung der geplanten Bebauung 
aus landschaftsästhetischen Gründen auch weiterhin Bedenken.  

  
2. Eingriffsregelung 
 
Bezüglich der Eingriffsregelung verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum B-Plan-Entwurf 2014. 
Die in der Abwägung erläuterte Zulässigkeit von dauerhaften landwirtschaftlichen Lagerflächen und 
landwirtschaftlichen Gebäuden ist nach unserer Auffassung nicht korrekt dargestellt. Bei diesen 
Nutzungen handelt es sich nicht um eine landwirtschaftliche Bodennutzung. Im Außenbereich sind 
auch landwirtschaftliche Lagerflächen und Gebäude (auch wenn diese landwirtschaftlich genutzt 
werden) genehmigungspflichtig. Für den Fall, dass keine Baugenehmigung (HBO) erforderlich ist, 
greift das BNatSchG i.V.m. HAGBNatSchG, wonach eine naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung 
erforderlich wird. 
  
3. Erweiterung des Geltungsbereichs im Bereich „Schiffsackerweg“ 
 
Die vorliegende Planfassung sieht vor, das Baugebiet über den bisher nur als Flurweg durch 
landwirtschaftliche Fahrzeuge (bzw. lediglich temporär in Ausnahmefällen durch Baufahrzeuge) 
genutzten und im östlichen Bereich gesperrten Schiffsackerweg an die Straße „Am Schiffsacker“ 
anzubinden, um eine zusätzliche Verkehrsentlastung für die Anwohner zu erreichen. Das 
Verkehrsgutachten sagt bezüglich des Verkehrsaufkommens in den „Alt“-Baugebieten bei Anschluss 
über „Sachsenhäuser Straße“ und „Am Fischweiher“ Folgendes aus: „Damit werden stets sehr 
deutlich niedrigere Zahlen erreicht als in der Richtlinie für Straßen dieser Kategorien ‚zugebilligt‘“. 
Damit besteht nach unserer Auffassung kein Erfordernis zur Umwidmung dieser Straße für den 
öffentlichen Verkehr, auch wenn es sich dabei um eine Einbahnregelung handeln sollte. Ein 
Anschluss über den Schiffsackerweg mit Dauernutzung stellt einen unnötigen Eingriff in Natur- und 
Landschaft in einem bisher noch relativ störungsfreien Raum dar und verstößt damit gem. § 1a Absatz 
3 BauGB gegen das Vermeidungs- und Minimierungsgebot in Bezug auf die Eingriffsregelung des 
BNatSchG. 
  
4. Artenschutz 
 
Wie bereits oben erwähnt, haben sich neue Anforderungen im Hinblick auf den Artenschutz durch den 
langen Zeitablauf seit der Bestandserfassung und der mittlerweile durch Verbrachung der Fläche 
eingetretenen und damit wesentlich veränderten Situation ergeben. Eine Neubetrachtung und 
Überarbeitung halten wird daher für erforderlich, worauf in den vorliegenden Unterlagen auch 
hingewiesen wird. 
 
Wir weisen auf Folgendes hin: 
 
Sofern Vorkommen von Haselmäusen vorgefunden werden sollten, kann diese Problematik nicht auf 
die Vorhabensebene verlagert werden. 
 
Bezüglich der Festsetzungen zu den CEF-Maßnahmen weisen wir darauf hin, dass diese unbestimmt 
bleiben, obwohl die Installation von Fledermaus- und Nistkästen festgesetzt wurde. Eine Regelung 
wird in Bezug auf die „privaten Grünflächen“ getroffen. Da es sich um diverse Grundstückseigentümer 
handeln kann, ist nicht klar, welcher der Grundstückseigentümer letztendlich diese Verpflichtung 
übernehmen soll. Auch aus diesem Grund raten wir dringend, den Gehölzstreifen entlang der Lauter 
in gemeindliches Eigentum zu bringen. 
  
5. Bodenschutz 
 
Hinsichtlich des Belanges Bodenschutz verweisen wir auf die Stellungnahme der zuständigen 
Bodenschutzbehörde. 
  
6. Begründung 
 
a. Begründung S. 11 – 6. Absatz  

Wir bitten den Absatz zu überprüfen und die Ortsangabe zu korrigieren. 
 

b. Begründung S. 14 – 3. Absatz  
Wir bitten die Parzellennummer zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. 
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c. Begründung S. 24 – E 03 Minderung des Vogelschlages an spiegelnden Scheiben  

Es handelt sich bei der Empfehlung nicht um eine Festsetzung. Wir bitten den Wortlaut zu 
überprüfen und ggf. zu korrigieren. 
 

d. Begründung S. 28 – I.2.4  
Der erste Absatz enthält den Hinweis, dass die Eingriffe „im Übrigen außerhalb des 
Planbereiches kompensiert“ werden. Auch der Geltungsbereich enthält neben den Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen Ausgleichsflächen. 
 

e. Begründung S. 46 – II.3.4 Schutzgut Oberflächengewässer – Maßnahmen  
Nach unserer Einschätzung handelt es sich bei dem beschriebenen Gewässerschutzstreifen 
nicht mehr um die Maßnahmenfläche A 1. Wir bitten dies zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. 
 

f. Begründung S. 49  

 Innerhalb des Textes der Maßnahmenbeschreibungen wird noch die Kennung A 1 und A 2 für 
die Flächen verwendet. Wir bitten den Wortlaut zu überprüfen und entsprechend zu 
korrigieren.  

 Die hier empfohlenen Maßnahmen Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen finden sich 
weder in den Festsetzungen noch in den Hinweisen des Bebauungsplanes.  

 Wir empfehlen eine Regelung in die Festsetzungen mit aufzunehmen, wonach Gartenflächen 
als mit Pflanzen begrünte Flächen anzulegen sind und Schottergärten definitiv 
ausgeschlossen werden.  
  

g. Begründung S. 51 – V 04  
Wir empfehlen die Erläuterungen hinsichtlich der Maßnahmenalternative zur Gehölzrodung aus 
dem Text zu streichen. In den Festsetzungen ist diese nicht mehr enthalten. 

  
7. Festsetzungen 
 
a. A.6. Maßnahmenfläche A 1: Die Festsetzungen lassen hier die Errichtung von Einfriedungen zu. 

Die Maßnahmenfläche soll extensiviert, das Mähgut abgefahren und Obstbäume gepflanzt 
werden. Eine Tierhaltung ist im Bereich der Ausgleichsfläche nicht vorgesehen und wird in der 
Begründung auch nicht thematisiert. Daher ist nicht ersichtlich weshalb, wo und welche 
Einfriedungen zugelassen werden sollen.  

  
b. A.6. Maßnahmenfläche A 1: Der Kronenansatz für die Obstbäume sollte bei mindestens 1,80 m 

liegen. Wir bitten dies in den Festsetzungen zu berücksichtigen  
  

c. A.6. Nachsuche Haselmaus: siehe hierzu unsere Hinweise unter Punkt 4. Artenschutz  
  

d. A.6 CEF Maßnahmen C 01 und C 02  
Siehe Punkt 4. Artenschutz 

  
e. A.7 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (…)  

Laubbäume 2. Ordnung: Hier wird in der Aufzählung der Begriff Obstgehölze verwendet. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, bitten wir diesen in Obstbäume umzubenennen, da der Begriff 
Gehölze als Überbegriff dient und auch Sträucher beinhaltet. 
Sträucher: Der Strauch Euonymus europaeus ist in allen Teilen giftig. Wir empfehlen, dies 
entsprechend zu kennzeichnen. 

  
8. Sicherung von Maßnahmen 
 
Auf die Notwendigkeit, die Ausgleichsflächen zu sichern, sowie auf die in § 1a Abs. 3 BauGB 
eröffneten Möglichkeiten zur Sicherung, weisen wir hin. Hierzu verweisen wir auch auf unsere 
Stellungnahme zum B-Plan-Entwurf 2014 sowie auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshof Hessen, 
2017, Urt. v. 19.10.2017, Az.: 4 C 2424/15.N. 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht ist die vorgelegte Planung nicht 
unproblematisch, da insbesondere die Belange des Trinkwasserschutzes wesentlich tangiert werden 
können.  
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Wasserschutzgebiet 

 

Das beplante Areal liegt vollständig im Trinkwasserschutzgebiet für die Wassergewinnungsanlagen 
Lautertal-Elmshausen. Das Gefälle des sehr hängigen Baugebietes ist zur Gewinnungsanlage hin 
geneigt. Dieser Bereich gehört der Zone III an. Die geplante Straße Schiffsackerweg durchläuft die 
Zone II des Schutzgebietes. Ein Ausbau, im Sinne einer Verbreiterung soll nicht erfolgen, da diese nur 
für Einbahnverkehr zur Verfügung stehen soll. In jedem Fall wird auch ohne weitere Prüfung ein 
Ausbau nach den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten 
(RiStWag 2016) erforderlich sein. Als problematisch wird auch die Gründung der Häuser in der Zone 
III angesehen. Die Planung geht davon aus, dass mit Hang- bzw. Schichtwasser zu rechnen ist, und 
empfiehlt die Unterkellerung in wasserdichter Ausführung (weißer Wanne). Aufgrund der starken 
Hangneigung werden bei der Ausführung bergseits tiefe Eingriffe in den Löß/Lößlehm erfolgen, der 
die Grundwasserüberdeckung darstellt. Bodenerkundungen, die auf konkrete Mächtigkeiten schließen 
lassen, wurden im Vorfeld nicht veranlasst. Es wird in der Planung darauf abgestellt, dass beim 
Friedhof eine 3 m mächtige Schicht über dem grundwasserführenden Grus und Verwitterungsschutt 
ansteht. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Löß als äolisches Sediment nur selten in einer 
gleichförmigen Mächtigkeit abgelagert wird und dass die am talabwärts liegenden Friedhof 
angetroffene Situation daher nicht auf den Bereich des Wohngebietes übertragen werden kann. Nach 
der Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie vom 
09.04.2014 ist zum Schutze des Grundwassers sicher zu stellen, dass eine 0,5 m mächtige 
Grundwasserabdeckung verbleibt. So erweist sich die konkrete Bebaubarkeit tatsächlich erst nach 
eingehenden Baugrunduntersuchungen für jeden einzelnen Bauplatz.  
 

Ebenfalls ist im Rahmen des Trinkwasserschutzes darauf hinzuweisen, dass aufgrund der 
Hangneigung mit dem  geplanten Wohngebiet Richtung Brunnen, in Zusammenhang mit einem hohen 
Versiegelungsgrad, es bei Starkregenereignissen wohl kaum zu verhindern sein wird, dass 
Niederschlagswasser in gewissem Maße Richtung Zone I und Zone II fließt.  
 
Darüber hinaus kann die weitreichende Versiegelung von Schutzzone III zu einer Schmälerung des 
Wasserdargebotes der Trinkwassergewinnungsanlage führen. Zone III (Weitere Schutzzone) bildet 
das Einzugsgebiet der Gewinnungsanlage ab, das eine geringere Neubildungsrate erleiden kann, 
wenn dort kein Niederschlagswasser mehr versickern kann. 
 
In jedem Fall sind in der Umsetzung der Planung die Verbote der Schutzgebietsverordnung (siehe 
Anlage) zu beachten. 
 
Die Untere Wasserbehörde sieht es darüber hinaus als erforderlich an, dass eine hydrogeologische 
Stellungnahme beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zur Beurteilung 
der Planung eingeholt wird. Die Stellungnahme vom 09.04.2014 ist vor dem Hintergrund der 
Neuplanung zu verifizieren und ggfs. zu ergänzen.  
 
Oberflächengewässer 
 
Im Plangebiet ist an der östlichen Begrenzung ein Abschnitt von ca. 90 m der Lauter überplant. Mit 
überplant wird der westliche Gewässerrandstreifen des Gewässers. Vorliegend sind hier 10 m gem. § 
38 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 23 Abs. 1 Hess. Wassergesetz (HWG) freizuhalten. 
Die Ausweisung als private Grünfläche, auch mit einem Gehölzerhaltungsgebot, gewährleistet die 
Freihaltung regelmäßig nicht. Private Flächen werden in aller Regel auch privaten, zumeist baulichen 
Nutzungen zugeführt. Allerdings sind im Bereich des Gewässerrandstreifens überhaupt keine 
baulichen Anlagen zulässig, auch solche nicht, die für sich genommen nicht 
baugenehmigungspflichtig sind (Zäune, kleine Gartenhütten etc.). Um die Freihaltung zu sichern, ist 
der Gewässerrandstreifen von 10 m ab Böschungsoberkante aus wasserrechtlicher Sicht in 
gemeindliches Eigentum zu überführen. Ohnehin obliegt die Unterhaltungspflicht der Kommune. 
 
Niederschlagswasser 
 
Hier wird die Einleitung in das Gewässer angestrebt. Ein entsprechender Antrag ist durch die hierfür 
zuständige Obere Wasserbehörde zu prüfen. 
 
 



 

 
Seite 8 von 9 

 

Erdwärme 
 
Da sich der beplante Bereich in einem Wasserschutzgebiet befindet, ist der Einsatz von 
oberflächennaher Geothermie leider vollständig ausgeschlossen. 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen (z.B. Heizöllagerung) werden, so 
sind die Maßgaben der Bundesanlagenverordnung (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen unterliegen einer Anzeige- und Prüfpflicht. Aufgrund der Lage im 
Wasserschutzgebiet gelten hier verkürzte Prüfturnusse. 
 
Grundwasserhaltungen 
 
In der Bauphase ggfs. notwendige Grundwasserhaltungen sind bei der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser 
abgeleitet werden kann sowie auch in diesem Zusammenhang die Erlaubnis des 
Gewässereigentümers bzw. der Kanalbetreibers einzuholen. 
 
 
Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz  
 

Die Gemeinde Lautertal möchte im Ortsteil Elmshausen Wohnbaufläche schaffen. Im 
Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Lautertal sind diese Flächen als „Wohnbauflächen“ und 
ein kleiner Teil als „Feldgehölze, Darstellung ohne rechtliche Bindung“ und im Regionalplan Süd 2010 
(RPS 2010) als „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ dargestellt. Der Planbereich hat eine Gesamtgröße 
von 2,62 ha. 
 
Raumentwicklung 
 

Auf Seite 11 der Begründung soll der Nachweis der Dichtevorgaben vom Plangebiet in Elmshausen 
dargestellt werden, nicht, wie irrtümlich beschrieben, von Einhausen. 
Die voraussichtliche Wohnungsdichte von knapp 15 Wohnungen/ha unterschreitet die 
regionalplanerisch vorgegebenen Siedlungsdichtewerte nach Z3.4.1-9 (für den ländlichen 
Siedlungstyp mit 25 bis 40 Wohneinheiten je ha) deutlich, daher sollte im Sinne des schonenden 
Umgangs mit Grund und Boden die Wohnungsdichte nochmals kritisch geprüft werden. Ob der 
Bebauungsplan den Zielen der Raumordnung entspricht und das Anpassungsgebot eingehalten wird, 
ist mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abzustimmen. 
 
Landwirtschaft/Feldflur 
 
Aus Sicht des öffentlichen Belangs Landwirtschaft/Feldflur wird die Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen grundsätzlich bedauert. Da die Planung jedoch aus dem 
Flächennutzungsplan heraus entwickelt ist sowie aufgrund der angrenzenden guten Lage der 
betroffenen Grundstücke zum Ortsgebiet, haben wir Verständnis für die Nutzungsänderung. Aus 
diesem Grund werden die grundsätzlichen Bedenken zugunsten der geplanten Maßnahmen 
zurückgestellt. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden auf einer Fläche in der 
Gemarkung Elmshausen, Flur 6, Flurstück 100, mit einer Größe von 10.791 m² durchgeführt. Diese 
Fläche ist im FNP als „Fläche für die Landwirtschaft“ und im Regionalplan Süd als „Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft“ ausgewiesen. Diese Fläche wird von einem Landwirt als Grünlandfläche 
bewirtschaftet. Da die Fläche als extensive Grünlandfläche der Landwirtschaft erhalten bleibt, stellen 
wir auch hier unsere Bedenken zurück. 
 
Denkmalschutz 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 und § 2 
Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. Ob Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 
2 HDSchG im Geltungsbereich bekannt oder zu erwarten sind, bitten wir der Stellungnahme von 
hessenARCHÄOLOGIE zu entnehmen. 
 
Dorf- und Regionalplanung 
 

Belange der Dorf- und Regionalentwicklung werden nicht berührt, daher werden keine 
Anregungen/Bedenken vorgetragen. 
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Gefahrenabwehr – Brandschutz 
 
Bei vollständiger Umsetzung der in den „Textlichen Festsetzungen“ des Büros Schweiger + Scholz 
Ingenieurpartnerschaft mbB mit Stand April 2019 zum Bebauungsplan getroffenen Aussagen unter 
Punkt C.4 „Brandschutz und Rettungswesen“ und Punkt I.1.6.2 „Löschwasser“ der Begründung zum 
Entwurf bestehen seitens des abwehrenden Brandschutzes keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
 
Um Beachtung der Ihnen bekannten Hinweise zum Bebauungsplankataster (Bürger-GIS) wird 
weiterhin gebeten. 
 
Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Niederle  
 
 
 
 
Anlagen 
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Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2019 12:46

An: info@s2ip.de

Cc: Dirk.Dins@forst.hessen.de; Dirk.Ruis-Eckhardt@forst.hessen.de

Betreff: P 22__20190613_BPlan Im Schmelzig_Lautertal

 

 

Aktenzeichen: P 22__20190613_BPlan Im Schmelzig_Lautertal 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zu der o.g. Bebauungsplan verweise ich auf meine Stellungnahme vom 25.4.2014 und Ihre Erwiderung vom 

3.6.2015. 

Waldgrundstücke des Landes Hessen sind insgesamt nicht dirket betroffen. 

Waldflächen sind ebenfalls nicht direkt betroffen, auch nicht durch die externe Kompensation. 

Der auf Parzelle 103/1, Flur 4 Gemarkung Elmshausen wachsende Fichtenbestand (Privatwald) ist mit über 35 m zum 

ersten Haus an der Sachsenhäuser Straße ausreichend weit entfernt. 

Insoweit bestehen aus forsthoheitlicher und forstfiskalischer Sicht keine Bedenken. 

Erhebliche Bedenken bestehen jedoch zu der geplanten Verkehrsberuhigungsmaßnahme in der Sachsenhäuser 

Straße durch alternierendes Parken. Dies erschwert bzw. beeinträchtigt in erheblichem Maße die Holzabfuhr aus 

den oberhalb liegenden Waldgebiet und führt zu einem erheblichen Gefahrenpotenzial. Hier kommen pro Jahr ca. 

40 bis 60 vollbeladene Holz-LKW (40 to) entlang, die Sachsenhäuser Straße ist der Hauptabfuhrweg aus dem 

Waldgebiet Haurod, Alternativen bestehen für die Holzabfuhr nicht. Deshalb müssen aus forsthoheitlicher 

(Nutzfunktion des Waldes) und forstbetrieblicher Sicht (Forstbetrieb Gemeindewald Lautertal und Staatswald 

Lautertal) die geplanten Parkstände unterbleiben und falls weiter notwendig, andere LKW-verträgliche Maßnahmen 

der Verkehrsberuhigung vorgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen  

Werner Kluge  
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Bauleitplanung der Gemeinde Lautertal, Ortsteil Elmshausen 

 Bebauungsplan „Im Schmelzig“ 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, dass wir zu dem Bauleitplan Stellung nehmen dürfen. 

 

Der Flächennutzungsplan von Lautertal weist für den Ortsteil Elmshausen Wohnbauflächen am 

süd-östlichen Ortsrand aus. Bereits 2015 wurde für diese Flächen der Bebauungsplan „Im 

Schmelzig“ aufgestellt, welcher jedoch durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel 

für unwirksam erklärt wurde. Aufhebungsgrund sei unter anderem die zu erwartende 

Verkehrsbelastung durch das Neubaugebiet für angrenzende Wohngebiete gewesen. Aufgrund 

anhaltender Nachfrage nach Wohnraum wird nun erneut ein Bebauungsplanverfahren für die 

Flächen „Im Schmelzig“ durchgeführt, jedoch mit deutlich reduzierter Wohnflächendichte, um 

der befürchteten Verkehrsproblematik vorzubeugen. Zukünftig sollen auf Wunsch der Anrainer 

maximal 38 Wohnungen zulässig sein. Der Regionalplan sähe 66 bis 104 Wohnungen für die 

Größe des Baugebietes vor.  

 

Die IHK Darmstadt äußert Bedenken zu vorliegender Planung aufgrund von 

- Zu geringer Wohndichte 

- Fehlendem Mobilitätskonzept 

 

Im Rhein-Main-Gebiet besteht aufgrund des Flächenmangels hoher Nutzungs- und 

Konkurrenzdruck auf Bauflächen. Bezahlbare Bauflächen fehlen sowohl für wohn- als auch für 

gewerbliche Nutzung. Die IHK Darmstadt befragt regelmäßig Mitgliedsbetriebe nach dem 

höchsten Risiko für ihr Unternehmen. Seit geraumer Zeit ist der Fachkräftemangel eines der 

meist genannten Risiken. Ausreichend bezahlbare Wohnflächen tragen der 

Fachkräftegewinnung bei. Daher setzen wir uns für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum 

und effizienter Flächennutzung ein.  
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Wir verstehen, dass die Gemeinde aufgrund des Normenkontrollverfahrens sehr sensibel bei 

der erneuten Planung ist. Jedoch empfinden wir die Reduzierung der Wohnflächendichte als 

nicht zeitgemäß und zu kurz gegriffen. Der Ortsteil Elmshausen liegt nur ca. 6 Kilometer von 

Bensheim entfernt und ist somit ein nachgefragter Wohnort. Die Gemeinde Lautertal verfügt 

über keine eigenen Flächen zur Innenentwicklung und auch sonst bestehen kaum noch 

Baulandreserven, weshalb es erstrebenswert sein sollte, die höchstmögliche 

Grundstücksausnutzung festzusetzen.  

 

Dem Dorfentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 ist zu entnehmen, dass der Anteil an 

Mehrfamilienhäusern lediglich 6 % beträgt. Der Anteil von Zwei-Zimmer-Wohnungen beträgt 

gerademal 3% und 13 % an Drei-Zimmer-Wohnungen. Vor allem Geringverdiener und 

Alleinstehende sind jedoch auf kleinere Wohneinheiten angewiesen. Wir empfehlen daher, die 

Planung noch einmal dahingehend zu überprüfen, ob eine höhere Dichte durch die Planung 

eines Mehrfamilienhauses erreicht werden könnte. Um die Verkehrsproblematik angemessen 

zu berücksichtigen sollten alternative Mobilitätsangebote wie Car-Sharing o.ä. in Erwägung 

gezogen werden. Wir möchten hier das Beispiel der Wissenschaftsstadt Darmstadt anführen. 

Für die Konversionsfläche „Lincoln Siedlung“ wurde ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept 

erarbeitet, welches Car- und Bike-Sharing-Angebote mit dem ÖPNV verknüpft, um die 

Belastung durch den Individualverkehr zu reduzieren. Natürlich ist Lautertal nicht mit der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt zu vergleichen, jedoch fehlt uns bei vorliegender Planung eine 

Alternativenbetrachtung. Wünschenswert wäre, wenn sich die Gemeinde noch einmal mit dem 

Thema Verkehr auseinandersetzt, bevor es die Wohneinheiten so massiv verringert.  

 

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir keine 

Anregungen. 

 

Wir schließen mit unserer Stellungnahme nicht aus, dass kammerzugehörige Unternehmen 

Einwände haben, die uns nicht bekannt sind. 

 

Freundliche Grüße  

 

 

 

Susanne Roncka 

Geschäftsbereich Unternehmen und Standort 
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A.Volk

Von: pd.bergstr-vsb.ppsh@polizei.hessen.de

Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2019 16:05

An: info@s2ip.de

Betreff: Bauleitplanung der Gemeinde Lautertal (Odw); Bebauungsplan "Im 

Schmelzig" im Ortsteil Elmshausen

Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB 

Ihr Schreiben vom 06.05.2019; Ihr Zeichen: AV/045.005 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

grundsätzlich bestehen gegen den Bebauungsplan „Im Schmelzig“ im Ortsteil Elmshausen keine Einwände. Jedoch 

ist die Anbindung des Baugebiets an die B 47 als kritisch zu sehen. 

 

� Die Zufahrt über die Straße „Am Fischweiher“ erfolgt über eine sehr schmale (3 Meter) Brücke über die 

Lauter. Begegnungsverkehr ist hier nicht möglich. Die Brücke ist auch noch gewichtsbeschränkt. Wie werden 

Baumaterial und die Baumaschinen angeliefert? Im hinteren Bereich der Straße „Am Fischweiher“ ist die 

Fahrbahn auf einer Länge von ca. 30 Meter vor der Brücke gerade mal 4 Meter breit.  

� Die Einmündung B 47 / Sachsenhäuser Straße ist nach derzeitigen Stand für Fahrzeuge über 3,5 t nicht 

geeignet. Hier sollte die Verkehrsfläche auf jeden Fall erweitert werden. 

 

 

Unter den o. a. Kriterien kann nach derzeitigen Stand dem Bebauungsplan aus verkehrspolizeilicher Sicht nicht 

zugestimmt werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Jörn Metzler 

(Polizeihauptkommissar) 

 
 

 
 

Polizeipräsidium Südhessen 

Polizeidirektion Bergstraße 

- Führungsgruppe - 
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-233 (Peter Hoffmann / Jugendkoordination) 
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-402 (Manuela Todan-Ette / Geschäftszimmer) 
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7 (06252) 706-105 

� Postfach Verkehrssachbearbeitung: PD.Bergstr-VSB.PPSH@Polizei.Hessen.de 

� Postfach Führungsgruppe: PD.Bergstr.ppsh@Polizei.Hessen.de  

� Bevor Sie diese E-mail ausdrucken, überlegen Sie bitte, ob dies wirklich erforderlich ist.  
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Lautertal (Odenwald), Ortsteil Elmshausen, Bebauungsplan "Im Schmelzig" 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die im Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst 
aussagefähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch  
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleitverfahrens zu ver-
wenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Rene Bennert 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Bauleitplanung der Gemeinde Lautertal  

Bebauungsplanentwurf „Im Schmelzig“ im Ortsteil Elmshausen 

Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB    

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Bebauungsplan „Im Schmelzig“ soll Baurecht für Wohnbebauung geschaffen wer-

den. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 2,62 ha. Im Regional-

plan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 ist das Plangebiet als „Vorbehaltsge-

biet für Landwirtschaft“ ausgewiesen.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes können gemäß § 1 Absatz 4 BauGB als an die Ziele 

der Raumordnung angepasst angesehen werden.  

Soweit für die Neuausweisung von kleinräumigen Wohnbauflächen im Rahmen der Eigenent-

wicklung Flächen im „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ in Anspruch genommen werden 

(Z3.4.1-5), können regionalplanerische Bedenken zurückgestellt werden, da die Maßnahme 

wegen der geringen Flächeninanspruchnahme regionalplanerisch nicht relevant ist. 

Hinsichtlich der für die Planung angegebenen Dichtewerte ist zu bemerken, dass für die Ge-

meinde Lautertal gemäß Z3.4.1-9 Regionalplan Südhessen/ Regionaler Flächennutzungsplan 

2010 im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten pro Hektar (WE/ha) Bruttowohn-

bauland einzuhalten sind. Laut Berechnung auf S. 11 der Begründung zum Bebauungsplan 

wird mit der Planung „Im Schmelzig“ nur ein Dichtwert von 15 WE/ha erreicht.  
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Zwar stellen die Untergrenzen der im Regionalplan Südhessen/ Regionaler Flächennutzungs-

plan 2010 genannten Dichtewerte keine strikte Zielvorgabe dar und können im Einzelfall ent-

sprechend der in Z3.4.1-9 genannten Ausnahmevoraussetzungen unterschritten werden, doch 

erscheint die Planung angesichts der hohen Wohnungsbedarfsprognose bis 2030 allein mit 

dem Hinweis auf die zu erwartende Verkehrsentwicklung nicht zeitgemäß. Eine im Sinne der 

Raumordnung– wie auch § 1a Baugesetzbuch folgende - dichtere Ausnutzung der potentiellen 

Bauflächen wäre hier wünschenswert.  

Aus der Sicht des Naturschutzes (Planungen und Verfahren) teile ich Ihnen folgendes mit: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes „Im Schmelzig“ überlagert kein ausgewie-

senes oder geplantes Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiet. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurden in einem Abstimmungs-

prozess die naturschutzfachlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgelegt, 

die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln und umzusetzen sind. Diese wer-

den im vorliegenden Entwurf nicht ausreichend berücksichtigt. Dies betrifft vor allem die Fest-

setzung und ausreichende Sicherung der Lauter mit Gehölzbestand (festgesetzt ist private 

Grünfläche und Parzellierung bis zum Bachlauf, so ist ein Schutz hier nicht gewährleistet) sowie 

die Begrenzung der geplanten Bebauung im oberen Hangbereich durch die mit Gehölzen 

bewachsene Böschung (2 Baufenster auf Parzelle 104/2 gehen über den Siedlungsrand hin-

aus). 

Zu den weiteren naturschutzfachlichen Belangen und Einzelheiten verweise ich zum o.g. Be-

bauungsplan auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Berg-

straße. 

Hinweis: Auf die erforderliche Aktualisierung insbesondere des Artenschutzgutachtens wird in 

den Unterlagen bereits hingewiesen. 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 

Darmstadt - zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Wasserversorgung, Grundwasserschutz 

Grundwasserverhältnisse 

Die Unterlagen enthalten keine Aussagen zur Grundwassersituation im Bereich der Planung. 

Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernässungsschäden sind in der Bauleitplanung 

grundsätzlich die minimalen und maximalen Grundwasserflurabstände zu berücksichtigen. 

Hierzu sind die Grundwasserverhältnisse (minimal und maximal zu erwartenden Grundwasser-

stände, ggf. Auftreten von Schichtenwasser) zu untersuchen um diese angemessen berück-

sichtigen zu können. Sind baulichen Vorkehrungen – z.B. maximale Einbindetiefe von Gebäu-

den oder spezielle Gründungsmaßnahmen – erforderlich, damit die ausgewiesene Nutzung 

ohne Gefahr der Vernässung realisierbar ist, sollten diese im Bebauungsplan festgesetzt wer-

den. Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3,00 m Flurabstand) sind gemäß § 9 

Abs. 5 BauGB im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen. 

Bitte nehmen Sie die entsprechenden Untersuchungen, Festsetzungen sowie die Kennzeich-

nung vor.  
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Laut Stellungnahme vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

(HLNUG) vom 09.04.2014 darf die Grundwasserüberdeckung aus Löss bzw. Lösslehm nicht 

durchstoßen werden. Unter den Fundamenten ist ein Sicherheitsabstand von 0,5 m zum 

Grundwasserleiter einzuhalten. Die Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung ist vorab zu er-

kunden, die Gründung der Gebäude ist entsprechend anzupassen.  

Bitte ergänzen Sie dies in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans.  

Straßen im Wasserschutzgebiet 

Eine zusätzliche Anbindung des Wohngebietes ist über den bestehenden Wirtschaftsweg „Im 

Schiffersacker“ vorgesehen. Dieser verläuft durch die Wasserschutzgebietszone II. Er soll nicht 

verbreitert, sondern als Einbahnstraße mit noch festzulegender Fahrtrichtung betrieben wer-

den.  

Laut Wasserschutzgebietsverordnung (Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebie-

tes für die Gemeinde Lautertal/Ortsteil Elmshausen, Landkreis Bergstraße, vom 23. März 1988) 

§ 5 Nr. 3, ist der Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen in Schutzzone II verboten. 

Eine Umwidmung des bestehenden Wirtschaftswegs in eine Straße stellt eine wesentliche Nut-

zungsänderung dar, die aus diesem Grund das Verbot der Schutzgebietsverordnung tangiert.  

Die Zulässigkeit der Nutzung der Straße zur Anbindung des Wohngebiets und als Bestandteil 

des Bebauungsplans, ist in einem Verfahren zur Genehmigung einer Ausnahme des Verbots 

der Wasserschutzgebietsverordnung zu klären. Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist bei 

der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße zu stellen.  

Es geht aus den Unterlagen nicht hervor, wie die Entwässerung der Straße derzeit erfolgt und 

wie sie in Zukunft erfolgen soll. Grundsätzlich ist bei Straßen in Wasserschutzgebieten der 

Stand der Technik maßgeblich, wie er in den RiStWag vorgesehen ist. Das von der Straßen-

oberfläche abfließende Wasser ist in dichten Rinnen zu sammeln und dauerhaft in dichten 

Rohrleitungen oder Gräben aus dem Wasserschutzgebiet herauszuleiten. In den Planungsun-

terlagen ist nicht genau dargestellt, ob eine Umstufung gemäß Hessischem Straßengesetz 

(HStrG) der Straße erfolgen soll und wie das Verkehrsaufkommen der Straße derzeit und zu-

künftig einzuschätzen ist.  

Aus Sicht der Oberen Wasserbehörde ist eine Ausnahmegenehmigung des Verbots der Was-

serschutzgebietsverordnung nach derzeitiger Sachlage nicht möglich. Aufgrund der unklaren 

Entwässerungssituation und dem wahrscheinlich fehlendem Havarieschutz ist davon auszuge-

hen, dass kein ausreichender Schutz des Gewässers gewährleistet ist. Auch die gewählte Form 

der Einbahnstraße wird als nicht ausreichend betrachtet.  

Nicht zuletzt ist nicht erkennbar, dass nach Abwägung aller Gesichtspunkte des Wohls der All-

gemeinheit, eine Straßenführung durch die Zone II unvermeidbar ist.  

Niederschlagswasser 

Die Entwässerung des Gebietes hinsichtlich des gesammelten Niederschlagwassers von Dach-

flächen und Straßenoberflächen ist nicht gesichert.  
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Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Niederschlagwassers in die Lauter wurde 

von meiner Behörde abgelehnt, weil eine vollständige Herausleitung des Niederschlagswas-

sers aus dem Wasserschutzgebiet nicht möglich ist. Ein neuer Antrag auf wasserrechtlicher 

Erlaubnis, der neue Sachverhalte hinsichtlich einer sicheren Herausleitung des Niederschlags-

wassers beinhalten soll, kann vorgelegt werden. Wie in den Unterlagen erwähnt, gab es dazu 

Vorgespräche welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Inwieweit diese Voraussetzun-

gen vorliegen, kann hier noch nicht abschließend beurteilt werden.  

Bedarfsermittlung  

Für die geplante Änderung ist der zusätzlich erforderliche Wasserbedarf (Trink-, Betriebs-, 

Löschwasser) zu ermitteln. Zu ermitteln ist die benötigte Jahresmenge und der Tagesspitzen-

bedarf. Bei der Bedarfsermittlung ist bereits auf eine sparsame, rationelle Wasserverwendung 

zu achten.  

Deckungsnachweis  

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der gesamte Wasserbedarf des Baugebiets durch den 

zuständigen Wasserversorger gedeckt werden kann. Es ist darzustellen, ob im Rahmen der 

bestehenden Wasserrechte und der Fördermengen der letzten 5 Jahre die Trinkwasserversor-

gung sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist nachzuweisen, wie der verbleibende Bedarf dauer-

haft gedeckt werden kann (z.B. Neuerschließung von Grundwasservorkommen, Erhöhung des 

Fremdbezugs). Dabei sind bloße Absichtserklärungen, wie der zusätzliche Wasserbedarf zu-

künftig gedeckt werden soll, nicht ausreichend. Vielmehr müssen sie realisiert sein oder sich 

in der Realisierung befinden. 

In den vorzulegenden Unterlagen ist detailliert auf die im Wasserversorgungskonzept der Ge-

meinde vom Mai 2002 beschriebenen Hinweise und Empfehlungen zur Sicherung der Trink-

wasserversorgung einzugehen. 

Technische Anlagen  

Es ist nachzuweisen, dass die vorhandenen technischen Anlagen zur Trinkwasserversorgung 

ausreichend sind. Zu prüfen sind vor allem die Druckverhältnisse und die Leitungsquer-

schnitte. 

Oberflächengewässer 

Bereits im Februar 2019 wurde darauf hingewiesen, dass dem Einbringen einer Verrohrung 

direkt unter die Bachsohle nicht zugestimmt werden kann. In den aktuellen Unterlagen ist die 

Entwässerung nun nicht eingezeichnet bzw. offensichtlich existiert kein Plan für die Entwässe-

rung. 

Die Planung der Entwässerung ist mit dem Regierungspräsidium im weiteren Planungsverlauf 

abzustimmen.“ 

 

Abwasser 

Zur geplanten Entwässerung bestehen aus entwässerungstechnischer Sicht keine grundsätzli-

chen Bedenken. Die Entwässerung des Schiffsackerweges ist noch in die Begründung mitauf-

zunehmen. 



- 5 - 

- 6 - 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bedenken zum nicht ausreichenden Schutz des Grund-

wassers noch nicht ausgeräumt werden konnten. Verwiesen wird hierbei auf die o.a. Stellung-

nahme des Dezernates Wasserversorgung / Grundwasserschutz. 

 

Bodenschutz  

Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
1. Nachsorgender Bodenschutz 

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben 

sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Alt-

standorte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschä-

den. Von meiner Seite bestehen somit nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen 

das o. a. Vorhaben. 

Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplan hinreichend 

berücksichtigt. 

 

2. Vorsorgender Bodenschutz 

Ich weise insbesondere darauf hin, dass die versiegelten Flächen auf der Grundlage der Bodenfunkti-

onsbewertung des Bodenviewers großteilig als hochwertig bezeichnet werden. 

 

Die Flurstücke des Plangebiets werden derzeit als Landwirtschaftliche Flächen genutzt. Durch die be-

absichtigte Aufstellung der o.a. Bauleitplanung wird das Areal für eine bauliche Nutzung freigegeben. 

Mit der geplanten Bebauung werden größtenteils die genannten Flächen versiegelt bzw. in den Boden 

eingegriffen und somit gehen die natürlichen Funktionen des Bodens verloren. 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, § 1a Abs. 2 Bauge-

setzbuch. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funk-

tionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 

vermieden werden, § 1 Satz 3 Bundes-Bodenschutzgesetz. 

 

Die Behandlung des Schutzguts Boden gliedert sich in Anlehnung an Anlage 1 BauGB in fol-

gende Punkte, auf die im Umweltbericht einzugehen ist: 

 

1. Boden und Erheblichkeit des Eingriffes 

o Ableitung der Erheblichkeit im Umweltbericht aus Flächengröße, Tiefe des Ein-

griffs, dem bestehenden Funktionserfüllungsgrad und der zu erwartenden 

Funktionsminderung  

 

2. Auswirkungsprognose Boden bei Durchführung der Planung 

o Gegenüberstellung der Durchführung und Nicht-Durchführung  

o Erarbeitung einer Bilanzierung  

o Ableitung des Kompensationsbedarfs 

 

3. Vermeidung und Verringerung des Bodeneingriffes 

o Beschreibung von Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
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o Vorrangige Inanspruchnahme von Böden mit geringerem Funktionserfüllungs-

grad 

 

4. Bodenausgleichsmaßnahmen 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, die von der Planung ausgehen, sollten 

durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dazu kann auf Böden, auf 

denen die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, der Erfüllungsgrad der betroffe-

nen Bodenfunktionen erhöht werden. 

Ziel muss es sein eine bzw. mehrere Bodenfunktionen zu verbessern und aufzuwerten. 

Beispiele: 

- Entsiegelung, 

- Rekultivierung von Abbaustäten, Altablagerungen usw., 

- Überdeckung von schwer zu beseitigenden Anlagen, 

- Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., wenn diese keine bzw. nur geringwertige Bo-

denfunktionen besitzen, 

- Oberbodenauftrag, 

- Bodenlockerung, 

- Nutzungsextensivierung, 

- Wiedervernässung von ehemals nassen und feuchten Standorten, 

- Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, ggf. Unterbinden der entsprechenden Wirkungs-

pfade, 

- erosionsmindernde Maßnahmen. 

 

„Die ausschließliche Anwendung der Kompensationsverordnung von 2005 oder die Beschränkung auf 

eine arten- und biotopbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Die Grundlagen für die Bewer-

tung und Berechnung planungsbedingter Bodenbeeinträchtigungen, möglicher Minderungsmaßnah-

men und zur Ermittlung des resultierenden Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden sind der 

Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB – Arbeitshilfe zur 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland Pfalz“ des Hes-

sischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und dem Landesamt für Geologie 

und Bergbau Rheinland-Pfalz zu entnehmen.  

Dieses Regelwerk ist abrufbar unter  

https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/arbeithilfe_kompensation_boden_bau-

leitplan_2.pdf“.  

Die neue hessische Kompensationsverordnung vom 24.10.2018 fordert ebenfalls eine solche weiterge-

hende Berücksichtigung des Schutzgutes Boden. 

 

5.  Allgemeine Zusammenfassung Boden 

 

Details zur Durchführung der Umweltprüfung aus Sicht des Schutzguts Boden finden sich in 

der im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz erstellten „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Ab-

wägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“. Diese Arbeitshilfe ist nebst kommen-

tierten Prüfkatalogen und Auswertungskarten auf der Internetseite des Hessischen 

Landesamtes für Umwelt und Geologie einsehbar: 

 

http://www.hlug.de/start/boden/planung.html 
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Aus Sicht des Dezernates Immissionsschutz bestehen gegen den o.a. Bebauungsplan Beden-

ken. 

Aus der Sicht des Dezernates Bergaufsicht teile ich Ihnen folgendes mit: 

Für die Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage herangezogen: 

 Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: 

o Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

o Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLUG 

 Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: 

o Vorliegende und genehmigte Betriebspläne 

 Hinsichtlich des Altbergbaus: 

o Bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse 

o In der Datenbank vorliegende Informationen 

o Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau 

Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten Bestän-

den von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen Karten-

schränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Alt-

bergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. Es befinden sich keine 

aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. Dem Vorha-

ben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

 

Abschließend weise ich darauf hin, dass ich den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von Bau-

leitplanverfahren ausnahmsweise nur dann beteilige, wenn von gemeindlicher Seite im Rah-

men des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampf-

mitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine 

Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht 

beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Mündli-

che Anfragen können Sie richten an Herrn Schwetzler, Tel. 06151-126501. Schriftliche Anfra-

gen sind zu richten an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampf-

mittelräumdienst. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Barbara Heß 



Wesentliche, bereits vorlie-
gende umweltbezogene Stel-
lungnahmen aus der frühzei-
tigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB  
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